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Gebiet Kosten Einzelpositionen
Förderung (i.d.R. 60% der 
förderfäigen Kosten)

Nummer Ziele Projekte

1

Erhöhung der Aufenthaltsqualität und 
der Barriefreiheit im öffentlichen Raum 
und Verbesserung des Stadtbildes - 
Optimierung des Parkraumangebotes - 
Ausbau und Qualifizierung der 
Radverkehrsinfrastruktur - Überwindung 
der Leerstände und Zwischennutzungen 

Umfassende bauliche Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum der Straßen Hofer Straße und 
Schwarzenbacher Straße - Anpassung des Straßenraums zu Gunsten der Radinfrastruktur un der 
Aufenhaltsqualität. Geschaffen werden sollen breitere Gehwege, Möblierung und 
Grünbereiche/Bäume. Ein Verlagerung von Stellflächen weg vom Plärrer und hin zur Hofer Straße und 
Schwarzenbacher Straße ist im Detail zu prüfen

HS/SS

Straßenrückbau und –neubau 
ca. 260 €/m2 bis 300 €/m2; 
Kabelleitungstiefbau ca. 150 
€/m;  Beleuchtung 
2.000€/Stück; 

2

Mobilisierung von vorhandenen 
Flächenpotenzialen - punktuelle, 
städtebauliche Aufwertung durch Abriss / 
Neubebauung 

Die Immobilie Saalegäßchen 4 soll abgerissen werden – die Fläche soll anschließend der Hofer Str. 
40 zugeordnet werden, um die Vermarktungschancen zu erhöhen.

HS/SS 105.000,00 €

3 Mobilisierung von vorhandenen 
Flächenpotenzialen 

Abbruch Hofer Str. 38. perspektivisch sollen auch die beiden Flurstücke 307 und 308 erworben 
werden.Das Gesamtziel ist die Zuordnung zur Fläche Hofer Straße 40. HS/SS 300.000,00 €

4 Mobilisierung von vorhandenen 
Flächenpotenzialen 

Umgestaltung und Belebung des Plärrer - Mit der Umgestaltung der Hofer Str. / Schwarzenbachen Str. 
soll der Parkraum vom Plärrer wegverlegt werden, um eine städtebauliche Aufwertung (hin zu einer 
höheren Aufenthaltsqualität) der Flächen vorzubereiten.  HS/SS Kosten sind noch zu ermitteln 

5 Punktuelle, städtebauliche Aufwertung 
durch Gestaltung Neugestaltung? Saalesteig zwischen Plärrer und Saaleradweg. HS/SS ?

6 Ausbau und Qualifizierung der 
Radverkehrsinfrastruktur 

Ertüchtigung Radweginfrastruktur durch Radewege, Stellplätze und Ladepukte - Insbeondere im 
Zusammenhang mit der Umgestaltung Hofer Str. / Schwarzenbacher Str.. HS/SS/ 

OK

 Fahrradstellplätze ca. 
170€/Stellplatz; Fahrradrampe 
für Unterführrung ca.100€/m;

7 Berücksichtigung der E-Mobilität 

Ertüchtigung Ladeinfrastruktur E-Mobilität - Schaffung von zentralen Ladepunkten und/oder 
Bereistellung von Flächen für Anbieter von Ladesäulen. Bis zu einer möglichen Umgestaltung des 
Plärrers, wäre dieser als Standort sinnvoll. Auch ein Ladepunkt für Gäste der Stadt am Rathaus ist 
empfehlenswert.

HS/SS/ 
OK Kosten sind noch zu ermitteln 

8 Erweiterung und stärkere Profilierung 
der kulturellen Angebote Ertüchtigung Immobilie Marktplatz 6 zum Bürgerhaus

OK 1.200.000,00 €

9
Punktuelle, städtebauliche Aufwertung 
durch Abriss / Neubebauung / Schaffung 
von Plätzen

Im Bereich Fabrikstraße möchte die Kommune perspektivisch Immobilien erwerben und ggf. abreisen, 
um den Straßenbereich großzügiger und wohnlicher gestalten zu können.

OK 200.000,00 €

10

Erweiterung und stärkere Profilierung 
der kulturellen Angebote - Überwindung 
der Leerstände und Zwischennutzungen -
Attraktivitätssteigerung der 
Geschäftslagen

Belebung Marktplatz - Der Marktplatz ist bereits saniert und städtebaulich aufgewertet. Ziel ist es, die 
Urbanität des Ortes weiter zu stärken. Die Beteiligungen haben ergeben, dass sich Bewohner ein u.a. 
ein Café wünschen. 

OK Kosten sind noch zu ermitteln 

11
Sicherung und Profilierung 
erhaltenswerter (historischer) 
Bausubstanz und Gestaltungsmerkmale 

Sanierung Brunnen Marktplatz

Kosten sind noch zu ermitteln 

12 Punktuelle, städtebauliche Aufwertung 
durch Gestaltung Gestalterische Verbesserung Trafostation im Bereich Marktplatz - Lagebeschreibung ergänzen OK Kosten sind noch zu ermitteln 

13

Sicherung und Profilierung 
erhaltenswerter (historischer) 
Bausubstanz und Gestaltungsmerkmale - 
punktuelle, städtebauliche Aufwertung 
durch Abriss / Neubebauung / 
Gestaltung / Schaffung von Plätzen 

Sanierungsschwerpunkt Mühlstraße - Zahlreiche Gebäude sind stark sanierungsbedürftig und 
beeinträchtigen das Ortsbild negativ. Ziel ist es die Eigentümer zur Sanierung oder zum Verkauf zu 
ermutigen.

OK Kosten sind noch zu ermitteln 

14
Sicherung und Profilierung 
erhaltenswerter (historischer) 
Bausubstanz und Gestaltungsmerkmale 

Reparatur Treppenanlage zum Schloß

OK Kosten sind noch zu ermitteln 

15
Erhöhung der Aufenthaltsqualität und 
der Barriefreiheit im öffentlichen Raum 
und Verbesserung des Stadtbildes

Erneuerung der Beleuchtung im Bereich Schloß und Kirche

OK Beleuchtung 2.000€/Stück 

16 Erhöhung der Aufenthaltsqualität und 
der Barriefreiheit im öffentlichen Raum Erneuerung WC-Gebäude im Bereich Pfarrstraße

OK Kosten sind noch zu ermitteln 

17 Optimierung der Wegeverbindungen 
zwischen den Ortskernen Kennzeichnung/Beschilderung Saalegäßchen als fußgängerfreundliche Alternative zur Hofer Straße HO/SS Kosten sind noch zu ermitteln 

Summe Ausgaben (Laufzeit 10 Jahre)

Ausgaben 

VU Oberkotzau 
Kosten- und Finanzierungsübersicht (Laufzeit 10 Jahre)
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9. Abwägungsprozess
9.1 Empfehlung zu Abrenzung der Sanierungsgebiete

Auf Grundlage der durchgeführten Analysen und Bewertungen empfehlen wir das Untersuchungsgebiet 
Ortskern um die Bereiche Döhlauer Berg 1- 3 zu erweitern. Das Untersuchungsgebiet Hofer Str. / Schwarzen-
bacher Str.  sollte analog zum Untersuchungsgebiet ausgewiesen werden.
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Untersuchungsgebiet

Abb. 00 Empfehlung Abgrenzung Sanierungsgebiet Ortskern 

Empfehlung Abgrenzung Sanierungsgebiet Ortskern 
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Untersuchungsgebiet Empfehlung Abgrenzung Sanierungsgebiet Hofer Str. /Schwarzenbacher Str.

Abb. 00 Empfehlung Abgrenzung Sanierungsgebiet Hofer Str. /Schwarzenbacher Str.
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9.2 Abwägung der Belange und Bewertung der Durchführbarkeit
Der Erlass der Sanierungssatzung unterliegt gem. § 136 Abs. 4 Satz 3 BauGB dem Abwägungsgebot. Danach 
sind die öff entlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die Ver-
pfl ichtung zur Abwägung tri�   die Kommune für die Sanierung als Gesamtmaßnahme, nicht aber für jede 
einzelne grundstücksbezogene Maßnahme. Abwägungsrelevant sind vor allem die Besti mmung der Ziele und 
Zwecke der Planung und die Abgrenzung des Sanierungsgebietes (BVerwG, Urteil v. 4.3.1999 – 4 C 9/98 -, 
BauR 1999, 888; OVG NRW, Urteil v. 24.7.2009 – 7 D 130/08.NE; Krautzberger in Ernst/Zinkahn/Bielenberg/
Krautzberger, BauGB, § 136 Rn. 140 ff .). Dabei besteht grundsätzlich ein Gestaltungs- und Beurteilungsspiel-
raum, der maßgeblich damit zusammenhängt, dass - anders als bei der Bauleitplanung - der Erlass der Sanie-
rungssatzung am Beginn der Sanierung steht und zu diesem Zeitpunkt noch keine hohen Anforderungen an 
die Konkreti sierung der Sanierungsziele gestellt werden dürfen. Es muss insbesondere nicht bereits unmi� el-
bar nach Inkra� treten der Sanierungssatzung erkennbar sein, wie das Sanierungsgebiet im Einzelnen genutzt 
werden soll. Höhere Anforderungen an die Konkreti sierung der Sanierungssatzung sind erst mit fortschrei-
tendem Sanierungsverfahren, insbesondere im Hinblick auf die sanierungsrechtliche Genehmigung nach § 
145 BauGB, zu stellen.

Zusammenfassend können für die beiden Gebiete in Oberkotzaus folgende Aussagen getroff en werden:

• Die Ziele und Zwecke der Sanierung stehen im Einklang mit den Zielen der Landesplanung.

• Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen wurde eine Beteiligung der Eigentümer durch 
das Beteiligungsverfahren nach § 137 BauGB (siehe Ziff er 0.0 ) durchgeführt. Im Ergebnis konnten 
sowohl Sanierungsbedarf als auch Sanierungsbereitscha�  nachgewiesen werden.

• Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen wurde eine Beteiligung der Behörden 
und sonsti ger Träger öff entlicher Belange durchgeführt. Stellungnahmen, die den 
Zielen entgegenstehen, wurden nicht eingereicht (siehe Ziff er 0.0).

Alle relevanten Anregungen der öff entlichen Aufgabenträger sind im Rahmen der Vorbereitenden Untersu-
chungen dokumenti ert und berücksichti gt worden. Es besteht ein erhebliches öff entliches Interesse an der 
Behebung der festgestellten städtebaulichen Missstände. Bei Vorliegen eines städtebaulichen Missstandes 
im Sinne von § 136 BauGB kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass die Anwendung des Sanie-
rungsrechts erforderlich ist. Die Zusammenstellung des Abwägungsmaterials ist umfassend im Rahmen der 
Vorbereitenden Untersuchung nach § 141 BauGB erfolgt.
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9.3. Wahl der Verfahrensart („vereinf. Verfahren“ oder „Normalverfahren“)
Im Zusammenhang mit dem Beschluss über die Sanierungssatzung muss sich der Markt Oberkotzau ent-
scheiden, ob sie die Sanierungen im „vereinfachten Verfahren“ oder im „Normalverfahren“ mit allen Instru-
menten durchführen will.

Der Markt hat das Normalverfahren (besonderen sanierungsrechtlichen Vorschri� en der §§ 152 ff . BauGB) 
anzuwenden, wenn es für die Durchführung der Sanierung erforderlich ist oder die Durchführung durch 
deren Ausschluss voraussichtlich erschwert wird. Das heißt die Wahl des „Normalverfahrens“ bedeutet in 
der Hauptsache, dass die Vorschri� en über die Erhebung von Ausgleichsbeträgen anzuwenden sind. Ent-
sprechend gilt im Umkehrschluss, dass der Markt die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschri� en nicht 
zur Anwendung bringen darf, wenn dies für die Durchführung der Sanierung nicht erforderlich ist und die 
Durchführung hierdurch voraussichtlich nicht erschwert wird („vereinfachtes Verfahren“).

Das „vereinfachte Sanierungsverfahren“ kommt also dann in Betracht, wenn keine sanierungsbeding-
ten Bodenwertsteigerungen zu erwarten sind. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn keine aufwendi-
ge Bodenordnung notwendig ist und es um die Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden geht. 
Dieses Verfahren ist insbesondere für Städte und Gemeinden interessant, die ihren Bürgern einen An-
reiz bieten wollen, in die Modernisierung und Instandsetzung ihrer privaten Gebäude zu investi eren, da 
neben den direkten Fördermöglichkeiten über das jeweilige Städtebauförderprogramm in Sanierungs-
gebieten für derarti ge Investi ti onen steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten genutzt werden können.                                                                                                           
In der Zusammenfassung ergeben sich - je nach gewähltem sanierungsrechtlichen Verfahren - nachfolgend 
dargestellte Rechtsfolgen.
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9.4 Zusammenfassende Beurteilung der Wahl des Sanierungsverfahrens

Festlegung Verfahrensart

Insgesamt handelt es sich bei den beiden Gebieten um Bereiche mit diversen Missständen im öff entlichen 
Raum und auf privaten Grundstücken. Trotzdem sind mit der Sanierungsmaßnahmen Hofer Str. / Schwarzen-
bacher Str. und Ortskern keine erheblichen Gebietsumstrukturierungen vorgesehen. Auch gehören einschlägi-
ge Maßnahmen der Bodenordnung nicht zu den vorrangigen Sanierungszielen. Ebenso sind Maßnahmen zur 
erstmaligen Erschließung nicht geplant. Von daher ist davon auszugehen, dass in den Gebieten keine wesent-
lichen Bodenwerterhöhungen durch die anstehenden Sanierungsmaßnahmen zu erwarten sind. Im Vorder-
grund steht vielmehr die Erhaltung und Verbesserung des Bestandes durch private Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen sowie die Aufwertung der öff entlichen Räume (Sti chwörter: Angebotsmodell 
sta�  Zwangsmodell), sodass die o.g. Rahmenbedingungen auf das „vereinfachte Verfahren“ deuten.

Gleichsam routi nemäßig gilt in jedem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet das allgemeine Vorkaufsrecht 
des § 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB, das von der Gemeinde zur Durchsetzung der Ziele und Zwecke der Sanierung 
eingesetzt werden kann. Ebenfalls ohne zusätzliche Beschlussfassung der Gemeinde besteht in Sanierungs-
gebieten die Möglichkeit, unter den allgemeinen Voraussetzungen der Enteignungsvorschri� en Grundstücke 
direkt zugunsten von Sanierungsträgern zu enteignen. Diese beiden Instrumente werden in der Praxis jedoch 
nicht allzu häufi g angewendet werden. Wirklich bedeutsam sind die beiden folgenden Instrumente:

• Die besonderen Genehmigungspfl ichten nach § 144 BauGB (früher § 5 StBauFG); 

• Die Erhebung von Ausgleichsbeträgen nach § 154  BauGB einschließlich der damit verbundenen 
Sonderregeln für Preisgestaltung, Preisprüfung und Entschädigung beim Ankauf, Verkauf und 
Eigentümerwechsel von Grundstücken im Sanierungsgebiet während der Sanierung.

Die sanierungsrechtliche Genehmigung nach § § 144, 145 BauGB. 

§ 144 macht eine Reihe von Vorgängen im Sanierungsgebiet besonders genehmigungspfl ichti g. Von § 144 
Abs. 1 sind betroff en: 

• alle baulichen Vorhaben im Sinne des §29 (d. h. insbesondere die Errichtung, Änderung oder 
Nutzungsänderung von baulichen Anlagen sowie Aufschü� ungen und Abgrabungen größeren Umfangs); 

• die Beseiti gung baulicher Anlagen; 

• erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen; 

• schuldrechtliche Verträge über den Gebrauch oder die Nutzung von Gebäuden 
und Grundstücken auf besti mmte Zeit von mehr als einem Jahr. 

Von § 144 Abs. 2 sind betroff en: 

• Veräußerungen von Grundstücken; 

• die Bestellung oder Veräußerung von Erbbaurechten; 
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• Belastungen von Grundstücken (z.B. mit Hypotheken oder Grundschulden), soweit sie 
nicht mit Baumaßnahmen im Sinne der Sanierung im Zusammenhang stehen; 

• schuldrechtliche Verträge über die drei zuvor genannten Rechtsvorgänge; 

• die Teilung von Grundstücken (trotz der bundesrechtlichen Abschaff ung 
der planungsrechtlichen Teilungsgenehmigung); 

• die Begründung, Änderung oder Au� ebung einer Baulast. 

Im Unterschied zum „Normalverfahren“ hat der Markt im „vereinfachten Verfahren“ die Möglichkeit, die 
Anwendung des § 144 BauGB ganz oder teilweise auszuschließen: Sie kann von der Anwendung der Vor-
schri�  absehen oder nur die Anwendung des Abs. 1 oder nur die des Abs. 2 ausschließen. Damit genießt 
die Gemeinde  ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Entscheidung, ob sie sich dieses Instruments bedienen 
will. Dies wird immer dann der Fall sein, wenn im Sanierungsgebiet mit unabgesti mmten oder sogar kontra-
produkti ven Maßnahmen von Grundeigentümern zu rechnen ist. Diese können mit der „Verfügungs- und 
Veränderungssperre“ des § 144 BauGB zuverlässig ausgeschlossen werden. Um die Genehmigungsbehörde 
von Routi nefällen zu entlasten, kann der Markt Oberkotzau die Genehmigung für besti mmte Fallgruppen 
entweder für das ganze Sanierungsgebiet oder für Teile davon allgemein erteilen, also gewissermaßen eine 
Sammelgenehmigung für Vorgänge vorwegnehmen, die sie als unproblemati sch betrachtet.

Die Pfl icht zur Zahlung von Ausgleichsbeträgen nach den §§152 ff . BauGB.

Die Pfl icht zur Zahlung eines Ausgleichsbetrags tri�   die Eigentümer nur im Normalverfahren. Der Ausgleichs-
betrag muss von all den Eigentümern gezahlt werden, deren Grundstücke „durch die Sanierung“, d.h. vor 
allem durch die im Sanierungsverfahren betriebenen und von der öff entlichen Hand bezahlten „Ordnungs-
maßnahmen“ wertvoller geworden oder geblieben sind, als sie es ohne Sanierung gewesen wären. Es kommt 
nicht auf einen Wertzuwachs im Zeitablauf der Sanierung an; in Zeiten stark fallender Bodenpreise kann ein 
Ausgleichsbetrag auch dann fällig werden, wenn der Bodenwert des Grundstücks zu Beginn der Sanierung 
höher war als am Ende. Dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn die Sanierung zwar keinen Wertansti eg her-
beigeführt, aber anderenfalls eingetretene Wertverluste gemindert hat. Laut gesetzlicher Defi niti on in § 154 
Abs. 2 besteht der Ausgleichsbetrag „aus dem Unterschied zwischen dem Bodenwert, der sich für das Grund-
stück ergeben würde, wenn eine Sanierung weder beabsichti gt noch durchgeführt worden wäre (Anfangs-
wert), und dem Bodenwert, der sich für das Grundstück durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung 
des Sanierungsgebietes ergibt (Endwert)“. Unter Berücksichti gung der o. g. Ausführungen und der aktuellen 
Situati on in Oberkotzau kann nicht von substanziellen Bodenwertsteigerungen ausgegangen werden.

Fazit Festlegung Verfahrensart

Unter Berücksichti gung der o.g. Ausführungen und der aktuellen Situati on kann in den beiden Gebieten nicht 
von substanziellen Bodenwertsteigerungen ausgegangen werden. Aus diesen o.g. Gründen ist von einer 
Durchführung im normalen Verfahren abzusehen. Es wird die Durchführung der Sanierung im „vereinfach-
ten Verfahren“ empfohlen. Die Vorschri� en des § 144 BauGB über die genehmigungspfl ichti gen Vorhaben, 
Teilungen und Rechtvorgänge sollten derzeit noch keine Anwendung fi nden. Die Anwendung des dri� en Ab-
schni� es „Besondere sanierungsrechtlichen Vorschri� en“ der §§ 152 bis 156 a BauGB wird ausgeschlossen. 
Das „vereinfachte Verfahren“ soll innerhalb von 15 Jahren nach Satzungsbeschluss (der Sanierungsgebiete) 
abgeschlossen werden. Da die konkreten Sanierungsziele noch näher besti mmt werden sollen, ist zunächst 
von der Genehmigungspfl icht nach § 144 BauGB abzusehen. Mit der Konkreti sierung der Sanierungsziele 
liegen hinreichende Grundlagen und Beurteilungskriterien vor, um den § 144 BauGB zur Anwendung zu brin-
gen und die Genehmigungspfl icht für Baumaßnahmen und Rechtvorgänge zu defi nieren. Die entsprechende 
Sanierungsatzung ist zu ggb. Zeit anzupassen bzw. zu ergänzen.“  
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9.5. Sanierungsträger/Sanierungsmanager

Um die formulierten Ziele und umfangreichen Maßnahmen im Rahmen des „vereinfachten Verfahrens“ wir-
kungsvoll und zeitnah umsetzen zu können, ist der Einsatz eines Beau� ragten nach §  157 ff . BauGB zur 
Steuerung und Abwicklung der Sanierung zu empfehlen. Die Besonderheit beim treuhänderisch täti gen Sa-
nierungsträgers nach § 157 ff . BauGB ist, dass er die gemeinsam erarbeiteten Entwicklungsziele außerhalb 
des Haushalts abwickelt und damit weniger abhängig von den Haushaltsjahren/-planungen und Einzel-Be-
schlussfassungen der politi schen Gremien ist. Vielmehr legt die Stadt den Rahmen fest, bespricht die jewei-
ligen Maßnahmen mit dem beau� ragten Sanierungsträger und bleibt zu jedem Zeitpunkt Herrin des Ver-
fahrens. Das sogenannte Treuhandvermögen speist sich aus kommunalen Eigenanteilen und Fördermi� eln; 
darüber hinaus fl ießen ggf. Erträge aus Grundstücksverkäufen dem Treuhandvermögen zu. Mögliche Erträge 
fl ießen nicht zur Stärkung des Haushalts ab, sondern stehen für Projekte revolvierend zur Verfügung.

Alternati v dazu ist der klassische Sanierungsmanager vorstellbar, der beispielsweise auf Stundenbasis (gegen 
nachvollziehbaren Nachweis) die Verwaltung unterstützt. Wesentliche Prozesse verbleiben dabei jedoch in-
nerhalb der Verwaltung. 

Folgende Übersicht zeigt einen Auszug möglicher Aufgaben, die einem Sanierungsträger übertragen werden 
können. Wir empfehlen hierzu eine Absti mmung zur Förderfähigkeit und den Aufgabenschwerpunkten mit 
der Regierung von Unterfranken.


